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Für Emilia, Moritz und Felix

In der Hoffnung, dass Ihr immer in Freiheit leben werdet  
und für Eure Vorstellung von einer gerechten Welt  

auf die Straße gehen könnt!





Vorwort

„Versammlungen enthalten ein Stück ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer 
Demokratie, das geeignet ist, den politischen Betrieb vor Erstarrung in geschäf-
tiger Routine zu bewahren.“ 

Diese Aussage des Bundesverfassungsgerichts aus der Grundsatz-Entscheidung 
„Brokdorf“ gilt heute mehr denn je. Am Umgang mit der Versammlungsfreiheit 
zeigt sich schon immer das demokratische Rückgrat eines Staates. Demonstra-
tionen, Protestmärsche und Mahnwachen finden im öffentlichen Raum statt und 
haben aus gutem Grund häufig eine störende Wirkung – für den Verkehr und 
das öffentliche Leben: Die Veranstalter_innen wollen möglichst viel Aufmerk-
samkeit erregen und öffentlich anecken. Wo die Versammlungsfreiheit garan-
tiert ist, muss der Staat diese „Störung“ im öffentlichen Raum nicht nur aushal-
ten: Er muss – notfalls durch die Polizei – sicherstellen, dass Versammlungen 
durchgeführt werden können. 

Ein Blick auf die Menschenrechtslage weltweit zeigt: Die Versammlungsfrei-
heit ist – wie viele andere Menschenrechte auch – nach einer Phase des relativen 
Fortschritts in Bedrängnis geraten. Sicherheits-Gesetze schränken die Möglich-
keiten für öffentlichen Protest ein, der Einsatz unverhältnismäßiger Polizei-
gewalt schreckt Menschen in vielen Staaten davon ab, auf die Straße zu gehen. 
Aber auch die Privatisierung öffentlichen Raums verdrängt die Versammlungs-
freiheit im wahrsten Sinne des Wortes: Einkaufszentren, Straßen, Flughäfen 
und Bahnhöfe gehen in Privateigentum über – mit bislang ungeklärten Folgen 
für die Versammlungsfreiheit. Bedeutet die Privatisierung, dass in diesen Räu-
men, die schon immer auch der Kommunikation dienten, keine Versammlungen 
mehr stattfinden dürfen? 

Die Idee für diese Arbeit entstand 2010 im Rahmen der Vorbereitung einer 
Stellungnahme für Amnesty International zur Verfassungsbeschwerde im Fall 
„Fraport“ (1 BvR 699/06) vor dem Bundesverfassungsgericht. Wegen der 
mehrheitlich staatlichen Anteile an der Fraport AG setzte das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Entscheidung vom 2011 die Betreibergesellschaft 
Fraport einem staatlichen Akteur gleich und behandelte das Flughafengelände 
dementsprechend wie ein Gelände im Eigentum des Staates. Eine Entschei-
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dung zur Geltung der Versammlungsfreiheit auf privatem Grund blieb daher 
aus, auch wenn das Bundesverfassungsgericht einige wichtige Aussagen auch 
zu dieser Frage traf. 

Die vorliegende Arbeit, die im November 2016 als Dissertation an der Juristi-
schen Fakultät der Universität Potsdam angenommen wurde, geht dieser Frage 
nach. Sind Versammlungen auch auf privatem Grund geschützt? Wie verhält 
sich der Schutz von Versammlungen auf privatem Grund nach dem Grund-
gesetz und nach der Europäischen Menschenrechtskonvention? 

Die Arbeit berücksichtigt den Stand der Literatur und Rechtsprechung bis 
einschließlich März 2018. 

Ich danke sehr herzlich meinem Doktorvater Professor Zimmermann, der 
meine Arbeit von Beginn an engagiert unterstützt hat. Ebenfalls danke ich Pro-
fessor Musil, der durch die zügige Erstellung des Zweitgutachtens eine zeitnahe 
Durchführung der Disputation ermöglicht hat. 

Bei Karin Steiert, Anna Neuhann, Regine Sprenger, Julia Flatau, Alena  
White, Tino Vollmar, Philipp Johst, Jan Stemplewitz und Carsten Offele be-
danke ich mich herzlich für das wertvolle Korrekturlesen und die Rückmeldun-
gen zu meiner Arbeit. Ein besonderer Dank gilt Regina Klostermann, die mir 
während der gesamten Arbeit an der Promotion eine wertvolle Ratgeberin und 
Unterstützerin war und sich tief in mein Thema eingedacht hat. 

Meinem Onkel Hermann Eicher danke ich sehr herzlich für die finanzielle 
Unterstützung bei der Veröffentlichung meiner Arbeit. 

Schließlich danke ich von Herzen meinem Mann Jan Scharlau für die vielen 
guten und unterhaltsamen Gespräche über diese Arbeit, seine klugen Hinweise 
und die permanente Unterstützung – auch durch eine entsprechende Familien-
organisation. 

Berlin, im März 2018 Maria Scharlau
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Einführung

A. Zivilgesellschaft und Versammlungsfreiheit  
in Bedrängnis

Public assemblies are at the heart of an active civil society and a functioning democracy. 
Tolerance of others, pluralism and broadmindedness must be harnessed.1

Der erste UN-Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit Maina Kiai beschreibt öffentliche Versammlungen als Herzstück jeder Zi-
vilgesellschaft und jeder funktionierenden Demokratie. Gleichzeitig sieht er 
den weltweiten Schutzes der Versammlungsfreiheit in Gefahr aufgrund von 
„schrumpfenden Räumen“ für die Zivilgesellschaft.2 

Die Entstehung und Entwicklung der Versammlungsfreiheit als Menschen-
recht ist das Ergebnis einer andauernden Wechselwirkung zwischen Staat und 
Bürgern: Menschen haben sich seit jeher im öffentlichen Raum versammelt, um 
gemeinsam Veränderungen zu fordern und gegen bestehende Machtverhältnis-
se aufzubegehren. Staaten haben darauf immer wieder damit reagiert, dass das 
Recht auf das Abhalten derartiger öffentlicher Versammlungen beschnitten 
oder sogar aufgehoben wurde. 

Ein wichtiges Beispiel aus der deutschen Geschichte war das Hambacher Fest 
von 1832: Mit mehr als 20.000 Menschen war es die bis dahin größte politische 
Versammlung in Deutschland, gefordert wurden unter anderem mehr Presse-, 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Als Reaktion schickte der bayerische 
König Truppen in die Pfalz, der Deutsche Bund fasste einen Bundesbeschluss 
zur Beschränkung der ohnehin nur schwach ausgeprägten Versammlungsfrei-
heit.3 

1 UN A/HRC/26/29, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peace-
ful assembly and of association, Maina Kiai, 14.04.2014, Rn.  31.

2 Vgl. die Pressemitteilung des damaligen UN-Sonderberichterstatters für Versamm-
lungsfreiheit Maina Kiai und weiterer UN-Sonderberichterstatter vom 28.10.2014, “‘Shrink-
ing’ Spaces for Citizens Threatened Democracy, Human Rights, Experts Tell Third Commit-
tee as It Considers Country Reports”, http://www.un.org/press/en/2014/gashc4112.doc.htm 
(abgerufen am 25.03.2018). 

3 Eine interessante Pointe aus Sicht dieser Arbeit war dabei, dass das Hambacher Fest 
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Erst im 20. Jahrhundert etablierte sich in Europa – und international – das 
Menschenrecht auf Versammlungsfreiheit. 

Von den Montagsdemonstrationen in Leipzig 1989 zum arabischen Frühling 
am Tahrir-Platz 2011 bis hin zum Euromaidan in der Ukraine 2014 und dem 
„March for our lives“ für eine Reform der Waffengesetze in den USA 2018: 
Weltweit waren und sind öffentliche Demonstrationen und Versammlungen ein 
zentrales Handlungsmittel der Zivilgesellschaft, das von Seiten der politisch 
Verantwortlichen häufig als Bedrohung wahrgenommen wird. Sie können Ini
tialzündungen für große politische Veränderungen sein, aber auch scheitern, 
wenn die Staatsmacht zurückschlägt.

Das Recht auf Versammlungsfreiheit steht daher für die Toleranz eines poli-
tischen Systems gegenüber Andersdenkenden und deren Wunsch nach Verän-
derung. Ein Staat, der die Versammlungsfreiheit als nationales und internatio-
nales Menschenrecht anerkennt und gewährleistet, muss den Protest aushalten, 
der ihm in Form von Versammlungen entgegenschlagen kann. Demokratien 
brauchen Meinungspluralismus und müssen hierfür auch Versammlungen den 
nötigen Schutz bieten. 

In vielen Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention ist 
das Schutzniveau der Versammlungsfreiheit im weltweiten Vergleich hoch. 
Hierzu haben nicht zuletzt auch der Schutz durch die EMRK und die progressi-
ve Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte beige-
tragen. Und doch ist die Versammlungsfreiheit auch in vielen europäischen 
Ländern aktuellen Bedrohungen ausgesetzt: 

Das liegt zum einen daran, dass auch Konventionsstaaten immer wieder das 
Versammlungsrecht im Namen der öffentlichen Sicherheit verschärfen.4 Der 
Raum für die Versammlungsfreiheit schrumpft in Europa und weltweit aber 
auch im wörtlichen Sinne: Der erste Sonderberichterstatter für Versammlungs-
freiheit warnte in einem Bericht 2013 davor, dass der Zivilgesellschaft zuneh-
mend der Zugriff auf öffentlichen Raum („public space“) für Versammlungen 
entzogen wird. So werden Plätze in unmittelbarer Nähe zu wichtigen symboli-
schen Gebäuden immer häufiger zur versammlungsrechtlichen Sperrzone ge-

überhaupt nur stattfinden konnte, weil das Schloss im Privateigentum der Organisatoren 
stand. Sechzehn wohlhabende Neustädter Bürger, die als Teil der liberalen Opposition im 
bayerischen Landtag saßen, hatten die Burg 1823 vom Königreich Bayern für 625 Gulden 
ersteigert. Sie wollten die Reste der Burg schützen und für die Öffentlichkeit zugänglich er-
halten. Einige dieser Bürger organisierten später das Hambacher Fest. Vgl. Lembcke, Ham-
bacher Schloss, S.  17 ff.

4 Siehe beispielhaft die Entwicklungen in Spanien, vgl. hierzu die Pressemitteilung meh-
rerer UN-Sonderberichterstatter vom 23.02.2015: „Two legal reform projects undermine the 
rights of assembly and expression in Spain“, http://freeassembly.net/news/spain-legal-re-
form/ (abgerufen am 25.03.2018). 
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macht. Der Sonderberichterstatter weist aber auch auf die Gefahr für den öffent-
lichen Raum infolge zunehmender Privatisierung hin: 

The issue of access to public space is all the more important in light of the increased privati-
zation of public space in many States, where peaceful assemblies have been curtailed through 
the use by private bodies, both companies and individuals, of civil injunctions, which can be 
difficult to challenge (…).5 

Tatsächlich wird immer mehr öffentlicher Raum privatisiert: Bahnhöfe und 
Flughäfen werden von privaten Unternehmen übernommen und betrieben; große 
Einkaufszentren ersetzen in kleineren Orten ganze Innenstädte; öffentlich zu-
gängliche Plätze und Straßen gehen in Privateigentum über. Insgesamt verliert 
die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum an Schärfe6 – auch 
dadurch, dass zum Beispiel gemischtwirtschaftliche Unternehmen mit privaten 
und öffentlichen Anteilseignern derartige Räume betreiben. 

Wenn es sich bei diesen „Räumen“ aufgrund ihrer Lage, ihrer Funktion oder 
ihrer Bedeutung um geeignete Versammlungsorte handelt, stellt sich die Frage, 
ob der jeweilige private Eigentümer jede ihm unliebsame Versammlung auf sei-
nem Grundstück mit Verweis auf sein Hausrecht unterbinden kann. Oder kön-
nen sich die Versammlungsteilnehmer gegenüber dem privaten Eigentümer auf 
die Versammlungsfreiheit berufen? 

Diese Frage muss im Kontext einer wichtigen Fortentwicklung im Bereich 
des Menschenrechtsschutzes betrachtet werden: 

Ursprünglich wurden Menschenrechte wie die Versammlungsfreiheit festge-
schrieben, um den Bürgern einen Freiraum gegenüber dem Staat zu verschaf-
fen. Der sollte sich aus bestimmten grundrechtlich geschützten Lebensberei-
chen heraushalten. Private Akteure waren nach der klassischen Funktion der 
Menschenrechte immer nur grundrechtsberechtigt, aber nie grundrechtsver-
pflichtet. 

Eine der größten Herausforderungen für den Menschenrechtsschutz ist die 
Erkenntnis, dass Menschenrechte nicht nur durch den Staat bedroht werden. 
Überall dort, wo Private sich in einem sehr ungleichen Kräfteverhältnis begeg-
nen, kann es strukturell zu Menschenrechtsverletzungen kommen. Wo ur-
sprünglich staatliche Aufgaben auf Private übergehen, können diese privaten 
Akteure bei der Ausführung dieser Aufgaben wie der Eröffnung von Ressour-
cen oder Infrastruktur Grundrechte gefährden. Denkbar sind zum Beispiel 
grundrechtswidrige Zugangsvoraussetzungen zu Ressourcen wie Wasserver-
sorgung oder Strom. 

5 UN A/HRC/23/39, Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful 
assembly and of association, Maina Kiai, 24.04.2013, Rn.  65. 

6 Vgl. dazu ausführlich Kersten/Meinel, JZ 2007, S.  1127. 
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Private Unternehmen können die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter verletzen 
oder durch ihr unternehmerisches Handeln die Lebensgrundlage und damit 
auch Menschenrechte der ortsansässigen Bevölkerung bedrohen.7 

Nicht nur die Vereinten Nationen arbeiten seit Jahren an neuen Lösungsan-
sätzen für diese menschenrechtlichen Herausforderungen.8 Jedes Gericht, das 
Grund- und Menschenrechte auslegen und anwenden muss, sieht sich mit den 
praktischen Folgen dieser Veränderungen konfrontiert. Ein zentraler Lösungs-
ansatz ist hierbei, die zum Schutz der Menschenrechte verpflichteten Staaten in 
die Verantwortung zu nehmen, Grundrechts-Gefährdungen durch private na-
türliche oder juristische Personen zu verhindern oder abzustellen.

Diese Arbeit untersucht, welchen Schutz das Grundgesetz und die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention bieten, wenn Versammlungsteilnehmer einen 
Versammlungsort wählen, der in Privateigentum steht. Die Untersuchung  
berührt sowohl den materiellen Schutzgehalt der Versammlungsfreiheit als 
auch die dogmatische Herangehensweise an Grundrechtsgefährdungen privater 
Natur: 

Auf der materiellrechtlichen Ebene der Versammlungsfreiheit aus Art.  8 GG 
und Art.  11 EMRK müssen folgende Fragen beantwortet werden: Inwiefern 
schützt die Versammlungsfreiheit auch die freie Wahl des Versammlungsortes? 
Spielt der gewählte Ort für die Versammlungsteilnehmer und ihr Anliegen eine 
besondere Rolle? Wenn dies der Fall ist, (wann) gewährt die Versammlungsfrei-
heit dann ein Zutrittsrecht zu dem gewählten privaten Gelände? Wie kann und 
muss gewährleistet werden, dass weder die Versammlungsfreiheit noch der 
Schutz des Grundeigentums entwertet wird? In welcher Form kann und muss 
der Staat intervenieren? 

An dieser Stelle berührt die Fragestellung der Arbeit eine fundamentale 
grundrechtsdogmatische Problematik: Inwieweit schützen Grundrechte auch 
vor Beeinträchtigung durch private Akteure? Wie werden Grundrechtskollisio-

7 Ein Beispiel ist die Ölförderung durch Shell in Nigeria, die zu massiven Verunreinigun-
gen im Niger-Delta geführt und unzähligen Menschen ihre natürliche Lebensgrundlage ge-
nommen hat. Vgl. den Bericht von Amnesty International „Clean it up – Shell’s false claims 
about oil spill response in the Niger Delta“, AFR 44/2746/2015. Siehe auch Alston, Non-State 
Actors, S.  11. 

8 Seit den 70er Jahren beschäftigen sich von den UN eingesetzte Arbeitsgruppen mit der 
Frage der menschenrechtlichen Verantwortung großer, transnationaler Unternehmen. Unter 
der Leitung von John Ruggie wurden die sogenannten UN Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte ausgearbeitet, die 2011 dem UN-Menschenrechtsrat vorgestellt und von ihm 
angenommen wurden. Seitdem arbeitet die UN Arbeitsgruppe Wirtschaft und Menschen-
rechte an der Umsetzung und Implementierung dieser Prinzipien. In Deutschland wurde 
2016 ein Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der Prinzipien in die deutsche Rechtsord-
nung verabschiedet. 



5B. Gang der Arbeit

nen zwischen zwei Privaten gelöst? Inwieweit wirken Grundrechte wie die Ver-
sammlungsfreiheit in privatrechtliche Verhältnisse hinein? Können private Ak-
teure direkt aus den Grundrechten heraus zu Duldung oder Mitwirkung ver-
pflichtet sein? Wie kann und muss der Staat für einen gerechten Ausgleich 
zwischen den grundrechtlich geschützten Interessen verschiedener Individuen 
sorgen? 

B. Gang der Arbeit

Die Arbeit untersucht im Ersten Hauptteil, wie Versammlungen auf privatem 
Grund und Boden nach Art.  11 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
geschützt sind. Dabei werden zunächst die Grundlagen zur Versammlungsfrei-
heit und der freien Wahl des Versammlungsortes dargestellt (A.). Dann wird 
untersucht, ob sich das Versammlungsrecht auch auf Orte erstreckt, die in Pri-
vateigentum stehen (B.). An dieser Stelle wird die Frage relevant, ob und wie die 
EMRK grundsätzlich vor Grundrechtsbeeinträchtigungen durch Private 
schützt. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Ansätze der Einbeziehung Pri-
vater in den Schutz durch die EMRK, insbesondere die Rechtsprechung des 
EGMR zu grundrechtlichen Schutzpflichten. Anschließend wird auf der Grund-
lage dieser Ergebnisse und der Rechtsprechung des EGMR zur Versammlungs-
freiheit erörtert, inwieweit Art.  11 EMRK Versammlungen auf privatem Grund 
schützt. 

Um den Stand des Internationalen Menschenrechtsschutzes möglichst voll-
ständig abzubilden, wird in einem Exkurs Eins zum Ersten Hauptteil darge-
stellt, wie die Versammlungsfreiheit auf privatem Boden aus Sicht des UN-Men-
schenrechtsausschusses und des UN-Sonderberichterstatters über die Versamm-
lungsfreiheit geschützt wird. Da sowohl der EGMR als auch viele europäische 
Gerichte bei ihren Entscheidungen Bezug auf U.S.-Urteile nehmen, werden in 
Exkurs Zwei Grundzüge der U.S.-amerikanischen Rechtsprechung zu Ver-
sammlungen auf privatem Grund dargestellt. 

Der Zweite Hauptteil der Arbeit untersucht den Schutz, den Art.  8 Grundge-
setz Versammlungen auf privatem Grund und Boden bietet. Unter (A.) werden 
zunächst die Grundlagen der Versammlungsfreiheit und der freien Wahl des 
Versammlungsortes dargestellt. Abschnitt (B.) widmet sich dann zunächst der 
Frage, wie Grundrechtsbeeinträchtigungen privater Natur nach Bundesverfas-
sungsgericht und Literatur grundsätzlich einzuordnen sind (I.). In Abschnitt 
(II.) folgt eine Untersuchung, inwieweit Versammlungen auf privatem Grund 
durch Art.  8 GG geschützt sind. Anschließend wird die Frage untersucht, ob das 
Bundesverfassungsgericht völkerrechtlich verpflichtet ist, die Rechtsprechung 
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des EGMR zu Art.  11 EMRK und zu privaten Grundrechtsgefährdungen zu 
berücksichtigen. 

Anhand der Erkenntnisse aus dem Ersten und dem Zweiten Hauptteil wird im 
Ergebnisteil der Schutz für Versammlungen auf privatem Grund nach Art.  11 
EMRK mit dem nach Art.  8 GG abgeglichen. Ebenso werden die verschiedenen 
Herangehensweisen des EGMR und des Bundesverfassungsgerichts einander 
gegenübergestellt. Davon ausgehend skizziert der letzte Abschnitt der Arbeit 
die noch klärungsbedürftigen Aspekte und die möglichen weiteren Entwicklun-
gen der jeweiligen Rechtsprechung. 

C. Grundlagen zur Europäischen Menschenrechtskonvention  
und zur Versammlungsfreiheit

Den analytischen Hauptteilen werden hier wichtige Grundlagen zur EMRK, 
zum Grundrechtskatalog des Grundgesetzes und zur Versammlungsfreiheit als 
internationales, europäisches und deutsches Grundrecht vorangestellt. 

I. Entstehungsgeschichte und Schutzziel der EMRK

Als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen systema-
tischen Menschenrechtsverletzungen gründeten 1949 zehn Staaten den Europa-
rat. Die Organisation widmet sich in Art.  1 a) ihrer Satzung9 der Aufgabe, eine 
engere Verbindung zwischen ihren Mitgliedern zum Schutze ihrer gemeinsa-
men Ideale und Grundsätze herzustellen. 

The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the 
purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common her-
itage and facilitating their economic and social progress.

Von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
1948 inspiriert10 verabschiedete der Europarat 1950 in Rom die Europäische 
Menschenrechtskonvention. 1953 war die erforderliche Anzahl von zehn Ratifi-
kationen11 erreicht und die Konvention trat in Kraft. Auf der Grundlage der 
EMRK ist ein umfassendes und dichtes Schutzsystem der Menschenrechte ent-
standen, das mit der Verfassungsgerichtsbarkeit nationaler Rechtsordnungen 

9 Satzung des Europarats vom 05.05.1949, BGBl. 1950 I S.  263 ff.
10 Frowein in: Frowein/Peukert, EMRK, Einführung, Rn.  1. 
11 Erste Signaturstaaten waren Belgien, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Schweden, 

Norwegen, Dänemark, Island, Griechenland, Deutschland. 
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vergleichbar ist.12 Die EMRK wurde in den letzten 50 Jahren insgesamt durch 
sechzehn Zusatzprotokolle ergänzt, von denen heute elf in Kraft sind. Die Zu-
satzprotokolle vervollständigen materiell den Grundrechtskatalog der EMRK 
und sehen wichtige Verfahrensänderungen vor. So gab es ursprünglich mehrere 
Rechtsprechungsorgane: Neben dem Ministerkomitee als politischem Entschei-
dungs- und Überwachungsorgan waren sowohl der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte als auch die Europäische Menschenrechtskommission für den 
Rechtsschutz nach der EMRK zuständig. Auf ein zentrales Kontrollorgan wur-
de zunächst aus Sorge vor zu viel Einmischung eines einzelnen zuständigen 
Gerichtshofs verzichtet. Aufgabe der Europäischen Kommission für Menschen-
rechte war es, in einem ersten Verfahrensgang die Zulässigkeit einer Beschwer-
de zu prüfen. Wegen der stark angestiegenen Arbeitsbelastung13 der Straßbur-
ger Organe wurde der Kontrollmechanismus über die EMRK mit dem 11. Zu-
satzprotokoll 1998 grundlegend umgestaltet.14 Ein „Single-Court-System“ 
wurde eingerichtet, in dem nur noch der Ständige Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte für die Gewährung von Rechtsschutz nach der EMRK zustän-
dig ist. Ebenso wurde das Recht auf eine Individualbeschwerde bindend für alle 
Mitgliedstaaten. Erst seit Inkrafttreten dieser Änderungen gibt es in allen Ver-
tragsstaaten prozessuale Handlungsmöglichkeiten zur Durchsetzung der in der 
EMRK garantierten Rechte.

Dieser verbindliche Individualrechtschutz war ein wichtiger Schritt für das 
EMRK-System: Als Reaktion auf die staatlichen Machtexzesse des Nationalso-
zialismus zielte die Konvention von Anfang an darauf ab, effektiven Schutz vor 
staatlicher Willkür zu bieten. Sie sollte dem Einzelnen gegenüber dem Staat 
einen einklagbaren rechtlichen Schutzraum zusichern. 

II. Die Auslegung der EMRK

Weil der Erste Hauptteil der Arbeit im Wesentlichen auf der (dynamischen) 
Auslegung der EMRK durch die Straßburger Rechtsprechungsorgane beruht, 
werden hier kurz die Grundlagen der Auslegung der EMRK dargestellt. 

Die Präambel der EMRK betont das „gemeinsame Verständnis und die ge-
meinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde liegenden Menschen-
rechte“: 

12 Walter in: Ehlers, EuGR, §  1, Rn.  6. 
13 Nach einer Pressemitteilung des EGMR vom 21.01.2002 wurden im Jahr 2001 13.858 

Beschwerden registriert, denen 889 Urteile und 8.989 Unzulässigkeitsentscheidungen und 
Streichungen aus der Verfahrensliste gegenüberstanden. 

14 Grote in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Kap.  1, Rn.  38. 
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Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of 
justice and peace in the world and are best maintained (…) by a common understanding and 
observance of the human rights upon which they depend;

Grundsätzlich gelten für die Auslegung der EMRK alle allgemeinen völkerver-
tragsrechtlichen Auslegungsregeln.15 Sie sind zusammengefasst in den Art.  31 ff. 
der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK)16, die allerdings auf die EMRK 
nicht direkt anwendbar sind, weil sie erst nach dem Inkrafttreten der EMRK 
verabschiedet wurden.17 Trotzdem lässt sich der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte bei der Auslegung der EMRK von den Art.  31 ff. WVK leiten. 
Er verweist zur Begründung darauf, dass es sich dabei im Wesentlichen um 
allgemein anerkannte völkerrechtliche Auslegungsgrundsätze handele.18 

Die grundlegende, in Art.  31 Abs.  1 WVK niedergelegte Regel schreibt als 
Ausgangspunkt jeder Auslegung den Wortlaut des Vertrages vor, der unter Be-
rücksichtigung des Zusammenhangs und der Ziele und Zwecke des Vertrages zu 
interpretieren ist.19 Bei der EMRK handelt es sich um einen mehrsprachigen 
Vertrag, für den nach der Schlussklausel der Konvention20 die englische und die 
französische Fassung in gleicher Weise maßgebend sind.21 Wenn notwendig, 
wird daher in dieser Arbeit auf den authentischen Wortlaut verwiesen. 

Historische Gesichtspunkte, wie vorbereitende Arbeiten oder Umstände des 
Vertragsabschlusses, sind bei der Auslegung völkerrechtlicher Verträge nur 
nachrangig zu berücksichtigen.22 Diese Zurückhaltung soll unter anderem spä-
ter beitretende Vertragsstaaten schützen, die keinen Einfluss auf das Zustande-
kommen des Vertrages hatten.23 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sieht die EMRK als ein 
„lebendiges Instrument“ („living instrument“), das im Kontext der jeweiligen 
wirtschaftlichen und sozialen Zeitumstände interpretiert werden muss.24 Er ori-

15 Mayer in: Karpenstein/Mayer, EMRK, Einleitung, Rn.  47; Ehlers in: Ehlers, EuGR, 
§  2, Rn.  41. 

16 Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations, Treaty Series, vol.  1155, 
p.  331 ff.; Deutscher Umsetzungsakt: Gesetz v. 23.04.1969 (BGBl. 1985 II S.  927). 

17 Cremer in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Kap.  4, Rn.  18. 
18 EGMR, Golder v. United Kingdom, Urteil v. 21.02.1975, Nr.  4451/70, Rn.  29 ff. 
19 EGMR, Golder v. United Kingdom, Urteil v. 21.02.1975, Nr.  4451/70, Rn.  29 ff.
20 Nach Art.  59 EMRK: „Geschehen zu Rom am 4. November 1950 in englischer und 

französischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist (…).“
21 Ehlers in: Ehlers, EuGR, §  2, Rn.  41; Cremer in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, 

Kap.  4, Rn.  26. 
22 Cremer in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Kap.  4, Rn.  20; Ehlers in: Ehlers, EuGR, 

§  2, Rn.  41. 
23 Hahne, Drittwirkungsproblem in der EMRK, S.  47. 
24 EGMR, Tyrer v. Vereinigtes Königreich, Urteil v. 25.04.1978, Nr.  5856/72, Rn.  31; 

 Mayer in: Karpenstein/Mayer, EMRK, Einleitung, Rn.  47; Klein, Materielle Garantien der 
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entiert sich dabei an dem in der Präambel festgeschriebenen Ziel und Zweck der 
EMRK, die Menschenrechte effektiv zu schützen und legt die EMRK damit 
teleologisch aus. 

Grundsätzlich müssen die Bestimmungen der EMRK autonom, also losgelöst 
von den einzelnen nationalen Rechtsordnungen, ausgelegt werden.25 Nur so 
kann eine einheitliche Geltung der Konventionsnormen erreicht werden. Natio-
nale Rechtsvorstellungen können und müssen als allgemeine Rechtsgrundsätze 
und notwendige Bezugspunkte Eingang in die Auslegung der EMRK finden, sie 
können aber niemals allein ausschlaggebend sein.26 Dies bedeutet, dass auch die 
Schutzpflichten der Mitgliedstaaten nur aus der EMRK selbst heraus entwickelt 
werden können.27 

III. Entstehung der Versammlungsfreiheit als internationales 
Grund- und Menschenrecht

Der historische Kontext, in dem die Versammlungsfreiheit entstanden ist, gibt 
Aufschluss über ihre Bedeutung und ihre Funktion für demokratische Gesell-
schaften. Im Folgenden wird die Entstehung des Menschenrechts auf Versamm-
lungsfreiheit dargestellt und anschließend seine Stellung im Kontext der EMRK 
untersucht (IV.). 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit heutiger Prägung im Geltungsbe-
reich der EMRK lässt sich auf eine englische (1.), eine amerikanische (2.) und 
eine französische sowie kontinental-europäische Traditionslinie (3.) zurückver-
folgen. Je nach historischer Entwicklung und verfassungsrechtlichem Kontext 
standen unterschiedliche Aspekte der Versammlungsfreiheit im Vordergrund, 
die für die heutige Bestimmung des Gewährleistungsgehalts wichtige Anhalts-
punkte geben. Die deutsche Verfassungstradition und die Bedeutung der Ver-
sammlungsfreiheit in Deutschland werden unter (D.) untersucht. 

1. Großbritannien als Geburtsland der Versammlungsfreiheit

Die Entwicklung der Versammlungsfreiheit als internationales Menschenrecht 
nahm ihren Ausgang in Großbritannien, obwohl sie ausgerechnet dort lange 

EMRK, S.  44 f.; Clapham, Human Rights in the Private Sphere, S.  98; Dröge, Positive Ver-
pflichtungen, S.  232, spricht von der „evolutiven Auslegung“, die eine Anpassung an aktuelle 
Grundrechtsgefährdungen fordert, in Abgrenzung zu einer nur „effektiven Auslegung“. 

25 Frowein in: Frowein/Peukert, EMRK, Einführung, Rn.  9; Cremer in: Dörr/Grote/Ma-
rauhn, EMRK/GG, Kap.  4, Rn.  19. 

26 Cremer in: Dörr/Grote/Marauhn, EMRK/GG, Kap.  4, Rn.  19. 
27 Jaeckel, Schutzpflichten, S.  107. 
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Zeit keine umfassende Geltung erlangte. Grundsätzlich war das britische Recht 
im 17. Jahrhundert von dem Prinzip geprägt, dass erlaubt war, was nicht per 
Gesetz oder Common Law verboten war. Auf diese Weise waren – ohne ex-
plizite Regelung – Vereinsgründungen und das Abhalten von Versammlungen 
erlaubt. 

1689 verabschiedete das britische Parlament die Bill of Rights28, die eine Rei-
he von wichtigen Rechten des Parlaments, seiner Abgeordneten und aller Bür-
ger gewährleistete. Sie garantierte allen Bürgern ein Petitionsrecht29, jedoch 
kein explizites Versammlungsrecht. Im späten 18. Jahrhundert entstand die Pra-
xis, Petitionen an das Parlament auf öffentlichen Versammlungen zu erörtern 
und zu beschließen.30 Versammlungen von 150.000 Menschen und Petitionen 
mit 1,5 Millionen Unterschriften waren keine Seltenheit.31 Das Petitionsrecht 
als Vorläufer der Versammlungsfreiheit eroberte damit den öffentlichen Raum 
und wurde zum Motor politischer Veränderung: Alle großen Reformbewegun-
gen dieser Zeit gingen in England mit einer intensiven Nutzung von Vereinigun-
gen und Versammlungen einher.32 

Lange Zeit übernahm das Petitionsrecht die Rolle der Versammlungsfreiheit 
und diese hatte daher keine eigenständige Bedeutung. Das englische Rechtssys-
tem des Common Law hat insgesamt keine Tradition geschriebener Verfassun-
gen oder Grundrechtskataloge. Britische Freiheitsrechte wurden traditionell 
nicht in feierlichen Grundrechtsdeklarationen festgehalten, sondern waren viel-
mehr pragmatische Zugeständnisse, die der Krone abgerungen und maßgeblich 
von den Gerichten entwickelt wurden. Mit der Annahme eines eigenständigen 
Rechts auf Versammlungsfreiheit waren die britischen Gerichte aber zurückhal-
tend. Erst Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Queen’s Bench Division mehrere 
Fälle zu entscheiden, an denen sich eine Diskussion um das Bestehen eines ori-
ginären Versammlungsrechts entspann.33 In allen Fällen entschieden die Rich-
ter, dass es kein Recht auf das Abhalten von Versammlungen gebe.34 Noch bis 
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein vertraten englische Gerichte die 

28 Bill of Rights, An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the 
Succession of the Crown, 1688 CHAPTER 2 1 Will and Mar Sess 2. 

29 “That it is the right of the subjects to petition the king, and all commitments and prose-
cutions for such petitioning are illegal;”

30 Crombach, Die öffentliche Versammlung, S.  63. 
31 Quilisch, Die demokratische Versammlung, S.  38. 
32 Janz in: Peters/Janz, HdB Versammlungsfreiheit, A. Rn.  70. 
33 Queen’s Bench Division, Bailey v. Williamson (1873) 8 Q. B. 118; Morgan v. Metropo-

litan Board of Works (1880) 5 Q. B. 155; ex parte Lewis (1888) 21 Q. B. 191; R. v. Graham and 
Burns (1888) 16 Cox C. C. 420. 

34 R. v. Graham and Burns, S.  429: “I can find no warrant for telling you that there is a 
right of public meeting either in Trafalgar Square or any other public thoroughfare. So far as 
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